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ein Secretum promissum nhaturale. etztere verpflichtet aber ni
abſolut und Unter allen Umſtänden zur Bewahrung des Stillſchweigens;
Qaus wichtigen Gründen kann oder muſs ogar ein 8Secretum naturale
geoffenbart werden.

Urde In unſerem Falle das Ake nur Geheimniſſe der letzteren
Art enthalten, ſo wäre eine Einſichtnahme In den Inhalt desſelben
nicht abſolut ausgeſchloſſen. Es frägt ſich nur, ob hier In der That
ſo wichtige Gründe vorhanden wären, um eine Einſichtnahme zu recht⸗
ertigen. Der erlebte wo durch die Uufſchri „Beichtgeheimniſſe“
offenbar jeden, In deſſen ande das ale kommen würde, ſtrenge
verpflichten, ＋

*

E vor dem Einblick Unberufener 3u ſchützen Der
Verlaſſenſchaftsbeamte vermuthet, eS önnten Aufzeichnungen über Ver⸗
mögensverhältniſſe darin enthalten ſein Eine olche Vermuthung iſt
aber begründet. ES iſt ſich ſehr unwahrſcheinlich, daſ ein
rieſter ufſf

üſſe ber Vermögensverhältniſſe Uunter ein Couvert
mit der Bezeichnung „Beichtgeheimniſſe“ legt Dieſe Vermuthung iſt
er kein hinreichender rund, das ale öffnen, eS
In der That auch keine eigentlichen Beichtgeheimniſſe, ondern nur

Geheimniſſe, welche das SeCretumM nhaturale involvieren, enthalten
würde. Nun iſt aber die letztere Annahme ſelbſt eine Vermuthung,
die dem klaren Wortlaut der Ufſchri gegenüber ſich nicht halten
0 insbeſondere weil hier ein wi  iger Gegenſtand, wie das
Beichtſigill, un rage kommt

Es bleibt alſo dem Decan ni übrig, als dem Verlaſſenſchafts
eamten erklären, daſs auch ſich nicht für berechtigt alte, das
ale röffnen und In den V  nhalt desſelben Einſicht zu nehmen,
daſs EL ſich vielmehr für verpfli alte, dasſelbe uneröffnet dem
Feuer übergeben und zu vernichten. Sollte EL aber dieſer Ent
ſcheidung von Seite der Verlaſſenſchaftsbehörde Beanſtandungen
zu befürchten aben, ſo wende ſich ſeinen Ordinarius, der ihn
durch eine Auctorität ſchützen wird

un Domcapitular Di Erneſt Furtner.
III (Bedingun bei Abſchluſs etine Ehe.) Bertha

geht mit Sempronius eine Ehe ein Unter der Bedingung, daſs die
Ehe nie vollzogen werden ürfe, weil ſie ſich für eine twaige wanger⸗
chaft nd Geburt körperlich 3u Nach einiger Zeit ird
von tHhrem Manne die heliche Beiwohnung ihr mit Gewalt voll—⸗
zogen, daſs ſie abſoluten inneren und äußeren Widerſtand leiſtet.
Sie erſcheint nun vor threm Pfarrer und beantragt durch denſelben
Scheidung, eventuell Ungiltigkeits⸗Erklärung der Ehe Es ergeben ſich
olgende Fragen ſt die Ehe mit der Bedingung, daſs ſie nie
conſummiert werde, giltig? Was hat der Pfarrer für ein Ver⸗
ahren praktiſch einzuhalten?

Der Fall handelt von den edingungen, we dem Eheabſchluſs
eigefüg werden. Nach canoniſchem kann eS geſtattet ſein,



351

dem ehelichen Conſens enne beſtimmte Bedingung beizufügen von
deren rfüllung die Giltigkeit der Ehe abhängt Bekanntlich unter⸗
cheidet man eigentliche und uneigentliche Bedingungen (Con-
ditiones de futuro und de praeterito VoI praesenti) 16 nachdem
die Giltigkeit von mnem zukünftigen Ereigniſſe oder aber von ener

oder gegenwärtigen Thatſache abhängig gemacht wird
glich und Uum glich (POssibilis und impossibilis) T·

bare unehrbare (honesta inhonesta) egen das en
der Ehe oder nicht COntra Substantlam MmatrimonlI Vel 011
V Suſpenſive Bedingung suspensiva), die Ehe
erſt nit deren Tfüllung giltig werden ſoll und Reſolutiv⸗
bedingung (E resolutiva enn Ein vorher giltiger Aet bei Ein—
EV der Bedingung Ungiltig werden ſoll Es gelten nun folgende
dtze

née Reſolutivbedingung läſst keine giltige Ehe zuſtande
kommen weil * dem eſen der Eh widerſtre nur auf Zeit ge
chloſſen werden

ne (COnditio de praesent!l Vol praeterito iſt eigentlich gar
keine Bedingung, die Ehe V ſofort entweder giltig oder ungiltig und
die Contrahenten müſſen ſich nur des ehelichen mganges olange
enthalten bis die ſtenz der Bedingung nachgewieſen iſt Von
an ſind ſie auch als irkliche Ehegatten betrachten die Nicht⸗
exiſtenz der Bedingung nachgewieſen ſo werden ſie dadurch irkliche
eleute daſs ſie aufs die Ehe ausdrücklich einwilligen Und
zwar gilt die 50ODula vor erlangter Kenntnis von der xiſtenz oder
Nichtexiſtenz der Bedingung nicht als Verzicht auf ieſelbe Da⸗

Iſt die (COnditio de futuro eigentliche Bedingung; die Ehe
ird giltig die Bedingung eintrit Li die Bedingung nicht
Eln ˙ wird auch die Ehe ni giltig Wenn aber die Nupturienten
vor dem Eintritt der Bedingung freiwillig die COpula vollziehen, ſo
eiſten ſie dadurch ſtillſchweigend auf die Bedingung Verzicht und
die Ehe wird dadurch giltig

une dem Weſen der Ehe zuwidergehende Bedingung läſst
keine iltige Ehe aufkommen dem Weſen der Ehe zuwidergehend
gelten die edingungen welche ſich eme der drei Uter der
Ehe richten die alf ſind entweder COhtra fdem die heliche
Treue oder COntra prolem, gegen die Fortpflanzung des Menſchen⸗
geſchlechtes, oder COntra sacramentum, gegen da Sacrament,

die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe 0 Bedingungen
wären: „Wenn U die Zeugung der Kinder vermeideſt“ ＋ „bis
enne andere, würdigere finde! „wenn du dich zum Ehebruch ergibſt“46

iſt nun ene Streitfrage der Schule, ob auch die Bedingung:
⁷5V heliche dich Unter der Bedingung, daſs wir die euſ

EI be
wahren“ bder „Wenn du mii verſprichſt, die Ehe niemals zu voll⸗
ziehen“ dem Weſen der Ehe widerſtreite und die Ehe ungiltig mache
Ein El der Auctoren 1e darin Eerne Bedingung COntra bonum
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prolis, alſo COntra Substantiam matrimonii und erachtet darum die
Ehe für ungiltig Ein anderer Theil erachtet mit größerem E
die Ehe als giltig, denn eS iſt unterſcheiden zwiſchen dem jus
und dem SuS juris; ſoll dur dieſe Bedingung zugleich auch das
Ius cCorporis ausgeſchloſſen werden, ſo iſt die Ehe ungiltig; ſoll bloß der

juris ausgeſchloſſen werden, ſo iſt die Ehe giltig Weber, Ehe⸗
hinderniſſe, dritte Auflage, Elte 35, beruft ſich zwar auf eine Ent⸗
ſcheidung der Congr. Conc., wona eine Mai 1718 ab
geſchloſſene Ehe für ungiltig rklärt wurde, weil die Bedingung dem
Weſen der Ehe widerſtreite. Die Bedingung hatte gelautet: „daſs
die rau vierzehn Tage nach geſchehener Trauung ſich un ein Kloſter
zurückziehen und nach einjährigem Oviziat das feierliche Ordens—
gelübde ablegen müſſe, daſs ſie ſich ferner jedes ehelichen Zuſammen⸗
lebens enthalten und die Ehe nicht conſummieren würden. u dieſem
E verzichtete die rau auf jede Recht, das ihr aus der Ehe⸗
ießung zuſtehen könnte, mit der ormellen Erklärung, daſs, enn
dieſe Bedingungen nicht erfüllt würden, , VN 11 et
werden ſollte, als waäre ſie nie eſchloſſen wo  en Man
hat dieſe Entſcheidung als eine authentiſche Löſung der Streitfrage
nſehen wollen Allein ſie läſst ſich in unſerer rage nicht als beweis⸗
kräftig anführen; denn a) In dem der Congregation Unterbreiteten
Falle ieg eine Reſolutivbedingung vor, „die Ehe olle angeſehen
werden, als waäre ſie nie geſchloſſen worden“, jede Reſolutivbedingung
aber ma die Ehe ungiltig, abgeſehen von ihrem Inhalte;

die rau verzichtet auf jede Recht Aus der Ehe, da aber jede
Ehe H überträgt und übertragen muſs, ſo iſt eine ſolche Be⸗
dingung er das eſen der Ehe Cf. Lehmkuhl II II 690.
der auch nachweist, welche Wirkungen eine Ehe hat, welche unter der
Bedingung, ſie nie conſummieren, geſchloſſen wurde wenn elde
Eheleute ſich nur ern einfache Verſprechen gegeben haben, ſo önnen
ſie ihre Uebereinkunft mit gegenſeitiger Zuſtimmung auch wieder
ändern und ohne Sünde die Ehe vollziehen, wenn ſie ſich aber
durch ein Gelübde verpflichtet haben, ſo wäre der Vollzug der Ehe
zunächſt eine Uunde das elübde, nicht aher die Keu
heit als wenn einer der beiden Ehegatten mit einer ritten
Perſon ündigt, ſo iſt dies wirklicher Ehebruch, wenn einer der
Contrahenten den andern durch Gewalt oder Ur zur Copula
zwingt, ſo begeht nicht fornicatio, ondern eine Ungerechtigkeit

die Uebereinkunft oder auch, wO ern Gelübde vorliegt, ein
Sacrileg

Eine (COnhditio tUrpis im rengen Sinné, auch wenn ſie
nicht gegen das Weſen der Ehe iſt, läſst eine giltige Ehe nicht Ju⸗
ſtande kommen, wenn ES wirklich eine COhditio sine qua 0OII de
Eheconſenſes war, wenigſtens PS ſich eine noch nicht erfüllte
Bedingung handelt oder eine deren Erfüllung ſich auf
unbeſtimmte Zeit erſtreckt, die Bedingung, alle Kinder Im Un⸗
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glauben, um Judenthum, In der Häreſie erziehen. Dagegen werden
IN f0rO CXterno Bedingungen, die dem Weſen der Ehe zu⸗wider ſind 11011 adjectis angeſehen. 165 gilt IN fOrO intern0o
dann, Enn ES ſich nicht ſowohl eine COnhditio sine gua IIOII.
als die Abſicht andelte, die heliche Verbindung als Mittel
Zur Sünde gebrauchen, wobei aber der Wille beſtand, eine aAhreund iltige Ehe zu ſchließen

enden wir nun das Geſagte auf unſeren Fall 0 ſo habenvu eine Bedingung, die nicht tUrpis iſt; denn eS önnen für die
Perſon wirklich Aus der Schwangerſchaft chwere Nachtheile erwachſenund dennoch wichtige Gründe ſie zum Uſs der Ehe veranlaſſen.Streht die Bedingung auch nicht die höhere Vollkommenheit 0  . ſo
richtet ſie ſich doch auf ein wirklich vernünftiges Gut, kann alſo
nicht als tUrpis. unehrbar angeſehen werden. Probabihus iſt die Be
dingung auch nicht da Weſen der Ehe; alſo iſt die zwiſchenheiden abgeſchloſſene Ehe praktiſch als giltig anzuſehen. Denn tandum
St PTO ValOre matrimonii. Dadurch, daſs der Mann mit Gewalt

der Frau die COpula vollzogen hat, hat nicht die eu
heit, ondern Ur die beiderſeitige Uebereinkunft geſündigt. Das
Unrecht des annes kann noch weniger die giltig abgeſchloſſene Eheungiltig machen Nur die Frau die Bedingung, daſs die EheUe vollzogen werden ürfe, als Reſolutivbedingung beigefügt ätte,daſs nämlich beim Verſuche, die Ehe 3u vollziehen, die Ehe ungiltigwerden ſolle, dann dre die Ehe von Anfang an ungiltig; ebenſo
enn die Bedingung den Sinn atte, daſs die Ehe nie legitime.
ſondern nur onaniſtiſch gebrau werde, Are die Ehe ungiltig.Klage auf Ungiltigkeit der Ehe iſt alſo ſo wie der Fall iegt, nicht
zuläſſig Auch zur Scheidung gibt das vom Ehegatten verübte Un⸗
recht ich noch keinen genügenden Grund Nur einerſeits eine
ähnliche Gewaltthat auch fü die Zukunft Tte werden kann,
anderſeits wirklich ſchwere Gefahr für die Frau QAQus der COpula oder
Schwangerſchaft entſteht, könnte eln hinreichender Grund zur Scheidungvorhanden ern

Was iſt alſo die Aufgabe des arrer In dieſer Angelegenheit?Er U die Frau ＋ bewegen, daſs ſie von der Bedingung bſtehe,und dann mögen beide ohne die Bedingung den Conſens erneuern,womit die Giltigkeit der Ehe außer jeden Zweifel geſtellt wird.
Würz urg Univerſitäts⸗Profeſſor Dr bepfert.

(Ein 8  0 ürken An Sonn  — und
en Feiertagen für ſich arbeiten.) Der 0  OltFvo baut In Bosnien ern Haus und macht mit dem Türken (Mohamme⸗daner) Oman einen Accordvertrag, vermöge deſſen ſich Oman ver.
E . das Baumaterial Um beſtimmte Preiſe nach Maß oder
tück auf den Qupla zu ſtellen. Der Türke bemerkt hiebei:führe die Sachen aber auch an Sonn⸗ und Feiertagen dir

Lünzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1892,


